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IBSI NEUMANN

Geltungsbereich: Arbeiten auf Baustellen

ANWENDUNGSBEREICH

Einsatz von Hebezeugen (Krane, Kettenzüge, etc.)
Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
- herabfallende Lasten
- Einklemmen der Hände
- Quetschen zwischen Lasten und festen Einbauten
- Handverletzungen an beschädigten Anschlagmitteln

– Anstoßen mit dem Kopf an schwebende Lasten
–

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
- Anschlagmittel sind vor jeder Benutzung einer Sichtkontrolle auf offensichtliche 

Mängel unterziehen; zusätzlich Prüfungen gemäß Gefährdungsbeurteilung
- Krananlagen grundsätzlich mit dem Hauptschalter spannungsfrei halten
- nur Lasthaken mit Hakensicherung verwenden
- nur genormte, gekennzeichnete und geprüfte Anschlagmittel verwenden
- am Lagerort der Anschlagmittel müssen Belastungstabellen bereitliegen
- Anschlagmittel nicht bis an die zulässigen Grenzen belasten, sondern stets über-

dimensionieren
- beim Anheben der Last mit Pendelbewegungen rechnen, deshalb nie zwischen Last 

und Wand stehen
- der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten
- müssen Anschlagmittel um scharfe Kanten gelegt werden: Kantenschutz verwenden
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) benutzen (Helm, Handschuhe, Sicherheits-

schuhe)
- nach Gebrauch Lasthaken nach oben ziehen

zusätzlich im
Gefahrfall VERHALTEN IM GEFAHRFALL Notruf: 112

- bei Gefahr, Störungen oder Mängeln sofort Hebezeug stillsetzen und Gefahren-
bereich absperren

- Vorgesetzten sofort über Mängel an Hebezeugen und Anschlagmitteln informieren
- beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht mehr benutzt werden!

ERSTE HILFE Notruf: 112 (alle Netze)

- bei einem Unfall / Notfall unverzüglich
-  Absicherung der Unfallstelle
-  Rettung des / der Betroffenen (Eigensicherung!); ggf. auf Feuerwehr warten
-  Erste Hilfe leisten
-  Notruf absetzen (genaue Beschreibung der Örtlichkeit und möglichst auch der 
 Anfahrt!)

-  Einweiser für Rettungsdienst abstellen
-  auch kleinere Verletzungen versorgen und ins Verbandbuch eintragen; falls nötig, 
  einen Arzt aufsuchen

 Wer meldet?
 Was ist 

passiert?
 Wo ist es 

passiert?
 Wie viele 

Betroffene?
 Welche 

Arten der 
Verletzung?

 Warten!

INSTANDHALTUNG UND SACHGERECHTE ENTSORGUNG
- vor jeglichen Arbeiten Last absetzen und ggf. Stromzufuhr abschalten
- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von beauftragten Personen durchgeführt werden


